Bayerische Schiutzenjugend im BSSB e.V.
Ingolstadter Landstr. 110 - 85748 Garching-Hochbrick

Offentlich anerkannt als Trager der freien Jugendhilfe seit 1983

Einverstandniserklarung gemafi 8 27 WaffG

Hiermit erklare ich mich / erklaren wir uns bis auf Widerruf damit einverstanden, dass mein /
unser Kind

Name:

Vorname:

Geburtsdatum / Geburtsort:

StralRe:

PLZ / Ort:

Telefonnummer:

im Zusammenhang mit dem Ferienprogramm der Gemeinde Marktl am Schnupperschiel3en

Vereinsname: Hubertusschiitzen Bergham

unter Aufsicht einer verantwortlichen Aufsichtsperson, die nachweislich zur Kinder- und
Jugendarbeit geeignet ist, teilnimmt.

Das Kind ist zum Zeitpunkt der Veranstaltung Jahre alt!

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder von der Veranstaltung mit meinem Kind im
Zusammenhang mit einer Berichterstattung zum Schnupperschie3en in der PNP und auf dem
Instagram account der Hubertusschiitzen veréffentlicht werden.

Bei Ablehung bitte durchstreichen!

Ort, Datum Unterschrift


Hubertusschützen Bergham

PC VAB Mandatsnummer: _____

im Zusammenhang mit dem Ferienprogramm der Gemeinde Marktl am Schnupperschießen 

Das Kind ist zum Zeitpunkt der Veranstaltung ______ Jahre alt!

Ort, Datum                                           Unterschrift

-------------------------------------------        ---------------------------------------------

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder von der Veranstaltung mit meinem Kind im Zusammenhang mit einer Berichterstattung zum Schnupperschießen in der PNP und auf dem Instagram account der Hubertusschützen veröffentlicht werden. 
Bei Ablehung bitte durchstreichen!


WaffG 2002 § 27 Schiel3statten, Schief3en durch Minderjéhrige auf

Schielstatten

(1) Wer eine ortsfeste oder ortsverénderliche Anlage, die ausschlieBlich oder neben
anderen Zwecken dem SchieRsport oder sonstigen Schieilbungen mit Schusswaffen, der
Erprobung von Schusswaffen oder dem Schiel’en mit Schusswaffen zur Belustigung dient
(SchieBstéatte), betreiben oder in ihrer Beschaffenheit oder in der Art ihrer

Benutzung wesentlich &ndern will, bedarf der Erlaubnis der zustdndigen Behérde. Die
Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller die erforderliche
Zuverldssigkeit (8 5) und personliche Eignung (8 6) besitzt und eine Versicherung

gegen Haftpflicht in H6he von mindestens 1 Million Euro - pauschal fiir Personen- und
Sachschéaden - sowie gegen Unfall in Héhe von mindestens 10.000 Euro fiir den Todesfall
und mindestens 100.000 Euro flr den Invaliditatsfall bei einem im Geltungsbereich
dieses Gesetzes zum Geschaftsbetrieb befugten Versicherungsunternehmen nachweist. §
10 Abs. 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Abweichend von Satz 2 richtet sich die
Haftpflichtversicherung fiir SchieRgeschéfte, die der

Schaustellerhaftpflichtverordnung unterliegen, nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 dieser

Verordnung. Bei ortsveranderlichen Schie3stétten ist eine einmalige Erlaubnis vor der
erstmaligen Aufstellung ausreichend. Der Inhaber einer Erlaubnis nach Satz 5 hat
Aufnahme und Beendigung des Betriebs der Schiel3statte der ortlich zustdndigen Behdrde
zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.

(2) Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Schiel3statten, bei denen in

geschlossenen Raumen ausschliellich zur Erprobung von Schusswaffen oder Munition
durch Waffen- oder Munitionshersteller, durch Waffen- oder Munitionssachverstandige
oder durch wissenschaftliche Einrichtungen geschossen wird. Der Betreiber hat die
Aufnahme und Beendigung des Betriebs der Schiel3statte der zustdndigen Behorde zwei
Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.

(3) Unter Obhut verantwortlicher und zur Kinder- und Jugendarbeit fiir das SchieRen
geeigneter Aufsichtspersonen darf

1. Kindern, die das zwdélfte Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 14

Jahre alt sind, das Schief3en in SchieRstatten mit Druckluft-,

Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte

Treibgase verwendet werden (Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1

und 1.2),

2. Jugendlichen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 16

Jahre alt sind, auch das Schieen mit sonstigen Schusswaffen

gestattet werden, wenn der Sorgeberechtigte schriftlich sein Einverstandnis erklart

hat oder beim Schiefen anwesend ist. Die verantwortlichen Aufsichtspersonen haben die
schriftlichen Einverstandniserklarungen der Sorgeberechtigten vor der Aufnahme des
SchieRens entgegenzunehmen und wahrend des SchielRens aufzubewahren. Sie sind der
zustédndigen Behdrde oder deren Beauftragten auf Verlangen zur Prifung auszuhéndigen.
Die verantwortliche Aufsichtsperson hat die Geeignetheit zur Kinder- und Jugendarbeit
glaubhaft zu machen. Der in Satz 1 genannten besonderen Obhut bedarf es nicht beim
SchieRen durch Jugendliche mit Waffen nach Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr.
1.1 und 1.2 und nicht beim Schielen mit sonstigen Schusswaffen durch Jugendliche, die
das 16. Lebensjahr vollendet haben.

(4) Die zustandige Behdrde kann einem Kind zur Férderung des Leistungssports eine
Ausnahme von dem Mindestalter des Absatzes 3 Satz 1 bewilligen. Diese soll bewilligt
werden, wenn durch eine &rztliche Bescheinigung die geistige und korperliche Eignung
und durch eine Bescheinigung des Vereins die schielsportliche Begabung glaubhaft
gemacht sind.

(5) Personen in der Ausbildung zum Jager dirfen in der Ausbildung ohne Erlaubnis mit
Jagdwaffen schieBen, wenn sie das 14. Lebensjahr vollendet haben und der
Sorgeberechtigte und der Ausbildungsleiter ihr Einverstandnis in einer von beiden
unterzeichneten Berechtigungsbescheinigung erklart haben. Die Person hat in der
Ausbildung die Berechtigungsbescheinigung mit sich zu fiihren.

(6) An ortsveranderlichen SchieBstétten, die dem SchieRen zur Belustigung dienen,

darf von einer verantwortlichen Aufsichtsperson Minderjahrigen das SchieRen mit



Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte
Treibgase verwendet werden (Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2),
gestattet werden. Bei Kindern hat der Betreiber sicherzustellen, dass die
verantwortliche Aufsichtsperson in jedem Fall nur einen Schiitzen bedient.

(7) Das kampfmaRige SchieRen auf SchieRstatten ist nicht zuléssig. Das
Bundesministerium des Innern wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung
sowie von sonstigen Gefahren oder erheblichen Nachteilen fiir die Benutzer einer
SchieRstéatte, die Bewohner des Grundstiicks, die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit
1. die Benutzung von SchiefBstatten einschlieflich der Aufsicht (iber das

SchieRen und der Anforderungen an das Aufsichtspersonal und dessen

besondere Ausbildung fur die Kinder- und Jugendarbeit zu regeln,

2. Vorschriften iber den Umfang der Verpflichtungen zu erlassen, die bei

Lehrgéngen zur Ausbildung in der Verteidigung mit Schusswaffen und bei
SchieRubungen dieser Art einzuhalten sind; darin kann bestimmt werden,

a) dass die Durchflihrung dieser Veranstaltungen einer Anzeige bedarf,

b) dass und in welcher Weise der Veranstalter die Einstellung und das

Ausscheiden der verantwortlichen Aufsichtsperson und der Ausbilder

anzuzeigen hat,

c) dass nur Personen an den Veranstaltungen teilnehmen dirfen, die aus

Griinden personlicher Gefahrdung, aus dienstlichen oder beruflichen

Grilinden zum Besitz oder zum Fihren von Schusswaffen einer Erlaubnis

bedurfen,

d) dass und in welcher Weise der Veranstalter Aufzeichnungen zu fiihren,
aufzubewahren und der zustandigen Behorde vorzulegen hat,

e) dass die zustandige Behdrde die Veranstaltungen untersagen darf, wenn

der Veranstalter, die verantwortliche Aufsichtsperson oder ein

Ausbilder die erforderliche Zuverlassigkeit, die personliche Eignung

oder Sachkunde nicht oder nicht mehr besitzt.
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